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Eigentum. Das Revisionsorgan hat das Recht, zur Herstellung 
der Gesetzlichkeit Auflagen zu erteilen. Die Mitarbeiter des 
Revisionsorgans sind verpflichtet, vertrauensvoll mit den Ar
beitern und Genossenschaftsbauern zusammenzuarbeiten und 
insbesondere die Tätigkeit der genossenschaftlichen Revi
sionskommissionen zu fördern.

(4) Das Revisionsorgan unterhält als Einrichtungen der 
Bank nachgeordriete Revisionsorgane in den Bezirken.

II.
Leitung

der Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

§ 8
(1) Die Bank wird vom Präsidenten nach dem Prinzip der 

Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen ge
leitet Er trägt für die gesamte Tätigkeit der Bank die per
sönliche Verantwortung gegenüber dem Ministerrat. Der Prä
sident der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Repu
blik übt im Auftrag des Ministerrates gegenüber dem Präsi
denten der Bank das Weisungs- und Kontrollrecht aus. Der 
Präsident der Bank ist dem Präsidenten der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik rechenschaftspflichtig 
insbesondere über die Durchführung der Kreditpläne sowie 
der kreditpolitischen Maßnahmen und unterbreitet Vorschläge 
zur Lösung volkswirtschaftlicher Fragen.

(2) Der Präsident der Bank wird vom Ministerrat berufen 
und abberufen. Der ständige Stellvertreter des Präsidenten ist 
der Vizepräsident.

(3) Der Präsident der Bank legt die Verantwortung des 
Vizepräsidenten, seiner Stellvertreter, die Aufgaben der 
Abteilungen, die Art und Weise des Zusammenwirkens der 
Abteilungen sowie die Verantwortung ihrer Leiter und Mit- • 
arbeiter in der Arbeitsordnung der Bank sowie in Funktions
plänen fest.

(4) Die Berufung des Vizepräsidenten, der Stellvertreter des 
Präsidenten, des Leiters des Revisionsorgans bei der Bank und 
der Abteilungsleiter der Zentrale der Bank erfolgt entspre
chend der dafür geltenden Nomenklatur.

§9
Der Präsident der Bank erläßt im Rahmen seiner Zustän

digkeit Anordnungen und regelt einzelne Aufgaben innerhalb 
seines Verantwortungsbereiches durch Anweisungen.

§10
(1) Der Präsident der Bank ist verantwortlich für die ratio

nelle Gestaltung der Leitung und Organisation in seinem 
Verantwortungsbereich und für die ständige Vervollkomm
nung der Arbeit auf diesem Gebiet unter Anwendung der 
Erkenntnisse der Leitungswissenschaft. Er hat die Durch
setzung des Sparsamkeitsprinzips in der Bank zu sichern. 
Der Präsident der Bank trifft Maßnahmen zur Nutzung der 
elektronischen Datenverarbeitung und zur Vervollkommnung 
der Dienstleistungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft.

(2) Der Präsident der Bank ist, verantwortlich für die An
leitung und Kontrolle der Leiter und fordert regelmäßig von 
ihnen Rechenschaft.

(3) Der Präsident der Bank ist für die Durchsetzung der 
Grundsätze der sozialistischen Kaderpolitik, insbesondere für 
die planmäßige marxistisch-leninistische Bildung und Erzie
hung, die Qualifizierung und den Einsatz der Leiter und der 
Mitarbeiter der Bank, verantwortlich. Er hat zu sichern, daß 
die Leiter und Mitarbeiter der Bank ihre Aufgaben mit einer 
hohen Staatsdisziplin erfüllen.

(4) Der Präsident der Bank gewährleistet in Verbindung mit 
der Ausnutzung der materiellen Interessiertheit und der kul
turellen und sozialen Betreuung die planmäßige Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter der 
Bank.

§11
(1) Über die Bildung und Auflösung von Niederlassungen 

der Bank entscheidet der Präsident entsprechend den volks
wirtschaftlichen Erfordernissen in Abstimmung mit den zu
ständigen Staatsorganen.

(2) Die Niederlassungen werden von Direktoren geleitet.
(3) Die Direktoren der Niederlassungen sind für die Erfül

lung der Aufgaben der Bank in ihrem Zuständigkeitsbereich 
und für die fachliche und politische Anleitung der ihnen un
terstellten Mitarbeiter verantwortlich und dem Präsidenten 
der Bank rechenschaftspflichtig. Die Berufung der Direk
toren der Niederlassungen der Bank erfolgt entsprechend der 
dafür geltenden Nomenklatur.

III.
Vertretung im Rechtsverkehr

§12
(1) Die Bank wird im Rechtsverkehr durch den Präsidenten 

-und im Falle seiner Verhinderung durch den Vizepräsidenten 
vertreten. Die Stellvertreter des Präsidenten, der Leiter des 
Reivisionsorgans bei der Bank und die Direktoren der Nieder
lassungen sind berechtigt, die Bank im Rahmen ihres Auf
gabenbereiches und ihrer Befugnisse zu vertreten. Andere 
Mitarbeiter der Bank können nach Maßgabe der ihnen erteil
ten Vollmacht die Bank im Rechtsverkehr vertreten.

(2) Schriftliche Erklärungen der Bank, die das Dienstsiegel 
tragen, haben die Eigenschaft öffentlicher Urkunden. Zur 
Führung des Dienstsiegels gemäß den hierfür geltenden 
Rechtsvorschriften sind der Präsident, der Vizepräsident, die 
Stellvertreter des Präsidenten, die Direktoren der Niederlas
sungen und die vom Präsidenten bestimmten leitenden Mitar
beiter der Bank berechtigt.

ГѴ.
Vermögen

der Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

§ 13
(1) Die Bank arbeitet nach einem Finanzplan.
(2) Die Bank stellt jährlich eine Bilanz mit Ergebnisrech

nung und einen Jahresbericht auf. Der Präsident der Bank 
legt den Jahresbericht dem Präsidenten der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Bestätigung vor.

§14

Die Bank besitzt einen Eigenmittelfonds in Höhe von 
250 Millionen Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
und einen Reservefonds. Die Zuführungen zum Reservefonds 
und die Beziehungen zum Staatshaushalt werden mit dem 
Finanzplan geregelt. Die Erhöhung des Eigenmittelfonds und 
die Bildung weiterer Fonds werden vom Ministerrat festge
legt. Der Eigenmittelfonds und der Reservefonds bilden die 
für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Bank haftenden 
Mittel. Die Zuführungen zu weiteren Fonds erfolgen auf der 
Grundlage der Beschlüsse des Ministerrates und entspre
chend den geltenden Rechtsvorschriften.

§15
(1) Zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und 

Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit sowie zum 
Schutz der Vermögenswerte der Bank gewährleistet der Prä
sident der Bank systematische und dokumentarische Revisio
nen in der Zentrale und in den Niederlassungen durch die 
Innenrevision der Bank.

(2) Die Prüfung und Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit 
der Jahresbilanz und der Ergebnisrechnung der Bank er
folgen durch die Staatliche Finanzrevision.


